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Abschnitt V 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
 

§ 71 Präambel 

Gemäß § 28 Abs 2 Z 4 und § 21 Abs 2 iVm Abs 3 HG 2005 ist an jeder Pädagogischen Hoch-
schule vom Hochschulkollegium ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, 
dessen Zusammensatzung in der Satzung zu regeln ist. 

 

§ 72 Zusammensetzung  

(1) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Pädagogischen Hochschule Steier-
mark besteht aus sechs Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern und setzt sich aus allen 
drei Gruppen der Hochschulangehörigen wie folgt zusammen: zwei Vertreter*innen des 
Lehrpersonals, zwei Vertreter*innen des allgemeinen Verwaltungspersonals und zwei 
Vertreter*innen der Studierenden. 

(2) Das Hochschulkollegium entsendet die Mitglieder sowie die Ersatzmitglieder in den Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen. Der Rektorin bzw. dem Rektor kommt dabei das 
Vorschlagsrecht zu. 

(3) Die Funktionsperiode des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen beträgt drei Jahre. 
Der scheidende Arbeitskreis bleibt jedoch bis zur Bestellung des neuen Arbeitskreises im 
Amt. Neuerliche Entsendungen sind möglich. 

(4) Scheidet ein Mitglied oder Ersatzmitglied vorzeitig aus, ist dieses für den Rest der Funk-
tionsperiode aus jener Gruppe von Hochschulangehörigen, der das ausscheidende Mit-
glied oder Ersatzmitglied angehörte, unverzüglich nachzubestellen. 

 

§ 73 Konstituierung  

(1) Nach der vollständigen Entsendung der Mitglieder durch das Hochschulkollegium ist der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen von der bzw. dem Vorsitzenden des Hoch-
schulkollegiums unverzüglich zur konstituierenden Sitzung einzuberufen.  

(2) Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist gemäß § 21 Abs 3 HG 2005 eine Vor-
sitzende bzw. ein Vorsitzender zu wählen. Bis zur Wahl leitet die bzw. der Vorsitzende 
des Hochschulkollegiums die Sitzung. 

(3) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat eine Geschäftsordnung zu erlassen, die 
im Mitteilungsblatt der Pädagogischen Hochschule Steiermark kundzumachen ist. In der 
Geschäftsordnung ist festzulegen, welche Agenden von einzelnen Mitgliedern des Ar-
beitskreises alleine wahrgenommen werden können und welche Entscheidungen der Ar-
beitskreis in seiner Gesamtheit zu treffen hat. 
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§ 74 Aufgaben 

(1) Aufgabe des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ist es, Diskriminierungen durch 
Hochschulorgane aufgrund des Geschlechts sowie aufgrund der ethnischen Zugehörig-
keit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung entge-
genzuwirken und die Angehörigen und Organe der Pädagogischen Hochschule in diesen 
Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen (§ 21 Abs 2 HG 2005). 

(2) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen dürfen bei der Ausübung 
ihrer Befugnisse weder behindert, noch wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fort-
kommen benachteiligt werden (§ 21 Abs 4 HG 2005). Die Tätigkeit als Arbeitskreismit-
glied bzw. -ersatzmitglied gilt als wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Dienstpflichten. 

(3) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entschei-
dung eines Hochschulorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Ge-
schlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschau-
ung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von 
zwei Wochen den Hochschulrat oder das zuständige Regierungsmitglied anzurufen (§ 21 
Abs 9 HG 2005). 

(4) Dem Hochschulrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen zu übermitteln (§ 21 Abs 10 HG 2005). 

 

§ 75 Erfüllung der Aufgaben 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist den Mitgliedern des Arbeitskreises gemäß § 21 Abs 5 HG 
2005 vom Rektorat in allen inneren Angelegenheiten der Pädagogischen Hochschule 
Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die auto-
mationsunterstützt aufgezeichneten Daten über das Personal der Pädagogischen Hoch-
schule zu geben, deren Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforder-
lich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. 
Einsicht in Personalakten ist nur mit Genehmigung des bzw. der Betroffenen zulässig. 

(2) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Be-
schlüsse Gutachten und Stellungnahmen facheinschlägiger Expert*innen sowie Aus-
künfte eingeholt, dürfen gemäß § 21 Abs 6 HG 2005 diesen Expert*innen die dafür erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Diese Expert*innen sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 

(3) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind gemäß § 21 Abs 7 HG 2005 insbe-
sondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 

a. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen, 
b. die Liste der eingelangten Bewerbungen, 
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c. die Bewerbungsunterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber, 
d. die Liste der in das Auswahlverfahren einbezogenen Bewerberinnen oder Bewer-

ber, 
e. Informationen zu einer bevorstehenden Abberufung eines Mitglieds des Rektora-

tes. 

(4) Das Rektorat hat gemäß § 21 Abs 8 HG 2005 gleichzeitig mit der Information des zustän-
digen Organs der Personalvertretung den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen dar-
über in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin bzw. mit welchem Bewerber ein 
Dienstverhältnis eingegangen werden soll. 

(5) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind die zur Durchführung seiner gesetz-
lichen Aufgaben erforderlichen Ressourcen (Raum, Personal und Sachaufwand) vom 
Rektorat zur Verfügung zu stellen. 

  


